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WOHNEN, WOHNUNGSNOT UND SUCHT

Zwischenschritte zur
Selbstandigkeit — begleitetes
Wohnen in der Stadt

2019 - 1
Jg. 45
S.37 - 40

monbijou bernbietet in stadtischem Umfeld verschiedene Wohnmaéglichkei-
ten fir psychisch kranke und von Sucht betroffene Menschen an. Die Ressour-
cen und Problematiken der Bewohnenden sind vielféltig, ebenso ihre indivi-

duellen Ziele. Das lUibergeordnete Ziel ist ein zufriedeneres, selbstandigeres
Leben. Eine erfolgreiche Integration von beeintrachtigten Menschen in die
Gesellschaft kann gelingen, ist jedoch mit politischen Vorgangen verkntipft.
Die Arbeit von Institutionen wie monbijou bern muss daher auch immer in
einem grosseren Rahmen gesehen werden.

ASTRID PFISTER

Sozialarbeiterin BSc, Mitglied Leitungsteam, monbijou bern — begleitetes wohnen in der stadt, Monbijoustrasse 80,
CH-3007 Bern, Tel. +41 (0)31 371 39 11, team@monbijoubern.ch, www.monbijoubern.ch

Begleitetes Wohnen:
Der Leistungsauftrag von
Bund und Kanton
Der Verein monbijou bern begleitet seit
40 Jahren Menschen auf dem Weg zu
einem selbstdndigeren Leben. Urspriing-
lich ein Heim fiir Midnner mit einer
Alkoholabhingigkeit, gehdren heute
erwachsene Menschen mit einer Sucht-
problematik, mit einer psychischen Er-
krankung oder einer Kombination von
beidem zur Zielgruppe des begleiteten
Wohnens. Es werden auch Menschen
aus dem Straf- und Massnahmenvollzug
mit einer Massnahme nach StGB Art.
59-61 (Schweizerisches Strafgesetzbuch
2018) aufgenommen. monbijou bern wird
durch ein achtkdpfiges Leitungsteam
gefiihrt. Alle Mitglieder des Teams iiber-
nehmen sowohl Leitungs- wie Betreu-
ungsaufgaben. Die Verantwortung fiir
die operativen Geschifte wird gemein-
sam getragen. Die strategische Fiihrung
obliegt dem Vorstand des Vereins.
Gemiss Verfassung geben sich Bund
und Kantone einen Leistungsauftrag: Die
Versorgung von Menschen mit beson-
deren Bediirfnissen muss sichergestellt
werden (Bundesverfassung 2018, Art.
12; Verfassung des Kantons Bern 2013,
Art. 30, 31 & 41). Dies gilt auch fiir den

Bereich des Wohnens. monbijou bern
verfiigt iber einen Leistungsvertrag mit
dem Kanton Bern, in welchem der Tarif
pro geleistetem Tag vereinbart wird. Die
Hohe des Kantonsbeitrags pro Tag sowie
der Kostenanteil der Zuweiser hingt
davon ab, ob eine Person von der Sozial-
hilfe abhingig ist, eine IV-Rente mit Er-
ginzungsleistungen (EL) bezieht, eine
IV-Integrationsmassnahme mit Indika-
tion betreutes Wohnen absolviert, von
der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behorde (KESB) per Fiirsorgerischer
Unterbringung oder von den Bewih-
rungs- und Vollzugsdiensten (BVD) per
strafrechtlicher Massnahme zugewiesen
wird. In all den Fillen, in welchen die
zuweisende Stelle nicht den Volltarif be-
zahlt, gleicht der Kanton die Differenz
aus. Aufgrund dieser teilweisen Abhin-
gigkeit von kantonalen Geldern, wirken
sich die politischen Vorginge im Kanton
auch auf die Institution aus.

Zielgruppe und Aufnahmeprozess
Die Bewohnenden kommen meist aus
Sucht- oder psychiatrischen Kliniken
und sind zumindest voriibergehend
nicht in der Lage, selbstindig zu woh-
nen. Zuweisende Stellen sind hiufig So-
zialarbeitende der Kliniken oder der zu-
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stindigen Wohngemeinde. Das Angebot
von monbijou bern ist in der Region be-
kannt und die Zuweisenden haben gute
Kenntnisse tiber die Zielgruppe. Nicht
selten melden sich die Betroffenen sel-
ber, da sie das Bediirfnis nach einem be-
gleiteten Wohnangebot verspiiren.

Vor einem Eintritt wird im Auf-
nahmeprozess sorgfiltig erdrtert, ob
monbijou bern die richtige Losung ist.
Negative Aufnahmeentscheide werden
klar begriindet und, wo moglich, weiter-
fithrende Schritte empfohlen. Es kommt
immer wieder vor, dass sich Interes-
sentInnen zu einem spéteren Zeitpunkt
erneut fiir eine Aufnahme melden, wenn
sie bspw. eine Suchttherapie absolviert
haben.

Aufgenommen werden Frauen und
Minner zwischen 18 und 65 Jahren. Die
Bewohnendengruppe ist alters- und ge-
schlechtsmaissig sehr durchmischt. Die
Aufnahme von Paaren wird im individu-
ellen Fall gepriift. Grundsitzlich wird je
nach Situation auch das Familiensystem
oder einE PartnerIn in Gespriche einbe-
zogen. Wenn Bewohnende Kinder haben,
besteht die Moglichkeit, dass diese sie im
Wohnheim besuchen. Auch andere Giste
der Bewohnenden sind willkommen.



Ein gemeinschaftliches
Wohnangebot

monbijou bern bietet insgesamt 31 Wohn-
plédtze an. Diese befinden sich im Haus
an der Monbijoustrasse in Bern und

in Einzelwohnungen sowie in Zwei-
er-Wohngemeinschaften im Quartier.

Es stehen verschiedene gemein-
schaftliche Wohnrdume und ein Garten
zur Verfligung. Gemeinsame Aktivitdten
von Bewohnenden werden unterstiitzt -
auch finanziell. Es gibt auch spezifische
Freizeitangebote, welche durch die Insti-
tution angeboten werden. Moglichkeiten
zur Teilhabe am sozialen Leben im Haus
und in der Gesellschaft kénnen anhand
dieser Gefdsse aufgezeigt werden. Die
Mahlzeiten strukturieren den Tag und es
besteht die Moglichkeit, miteinander in
Kontakt zu kommen.

An Hausversammlung und Stock-
werksitzung werden gemeinschaftliche
Themen diskutiert. Auch in den externen
Wohnpldtzen findet diese Auseinander-
setzung im Rahmen von WG-Sitzungen
statt.

Regeln, Kontrolle und
Vereinbarungen auf Augenhéhe
Grundsitzlich wird von den KlientInnen
bereits ein gewisses Mass an Selbstidn-
digkeit erwartet. So wird bspw. verlangt,
dass sie sich selber fiir das Aufnahme-
gespriach anmelden. Weiter sind sie
zustdndig flir Zimmer- und Stockwerk-
reinigung und waschen ihre Wésche
selber. Vor einem Eintritt werden durch
das Leitungsteam Aufenthaltsbedin-
gungen formuliert. monbijou bern ist ein
abstinenzorientiertes Wohnangebot, der
Konsum von Alkohol, Drogen oder nicht
verordneten Medikamenten ist wihrend
des gesamten Aufenthaltes verboten.
Dies wird gegebenenfalls mit Urin-
proben und Atemlufttests kontrolliert.
Auch Zimmerkontrollen kénnen vor-
genommen werden. Eine Tagesstruktur
muss extern wahrgenommen werden.
Diese kann niederschwellig sein. Wich-
tig sind die Strukturierung der Woche
und die Aussenkontakte. Weiter miissen
die KlientInnen bereit sein, die vorhan-
denen Problematiken therapeutisch an-
zugehen, sei es in einer Suchtberatung
oder in einer Psychotherapie.

In den «Informationen zum Aufent-
haltsvertrag» wird das Angebot erldutert
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und auf die Bedingungen und Hausregeln
hingewiesen. Zu diesen erkldren sich die
Eintretenden mit der Unterzeichnung
des Aufenthaltsvertrages einverstanden.
Dieser Schritt ist wichtig, da es so zu
einer gegenseitigen Vereinbarung auf
Augenhohe kommt. Es ist klar, dass es zu
Missachtungen der Regeln kommen kann
und zu Riickfillen mit Alkohol- oder
Drogenkonsum. Handelt es sich nicht
um massive Grenziiberschreitungen und
ist eine Reflexion eines Riickfalles oder
eines Regelbruchs moglich, wird in der
Regel keine Kiindigung ausgesprochen.

Ubergeordnetes Ziel:

ein selbststéndigeres,
zufriedeneres Leben

monbijou bern versteht sich gemiss Leit-
bild als Kompetenzzentrum fiir die In-
tegration von psychisch- und suchtkran-
ken Menschen. Die Selbstbefdhigung
der Bewohnenden und ihr Erfahren von
Selbstwirksamkeit sind in der Beglei-
tung wichtig. monbijou bern unterstiitzt
die KlientInnen darin, andere Lebens-
wege zu finden und auszuprobieren.

In der Begleitung sind somit nicht nur
wohnspezifische Themen von Relevanz,
sondern die Bewohnenden werden mit
ganzheitlichem Blick erfasst. Der Auf-
enthalt in monbijou bern soll den Weg zu
einem zufriedeneren, gestinderen, selb-
stdndigeren Leben begleiten.

Um dies zu erreichen, werden mit
dem Instrument der Férderplanung zwi-
schen KlientIn und Bezugsperson aus
dem Leitungsteam individuelle Schritte
und Ziele vereinbart. Denn die person-
lichen Voraussetzungen und Ressourcen
der Bewohnenden sind sehr unterschied-
lich.

Die bei Eintritt zugeteilte Bezugs-
person ist fiir regelmissige Gespriche,
die Forderplanung und den Austausch im
Helfernetz zustidndig. Die Mitarbeiterin
Agogik gestaltet verschiedene Module
zur Férderung der Wohnkompetenz
(Waschen, Reinigung, Erndhrung, Ko-
chen), welche obligatorisch sind und
je nach Ressourcen der Bewohnenden
mehr oder weniger umfangreich aus-
fallen.

Der Aufenthalt dauert mindestens
sechs Monate und ist grundsétzlich nicht
beschrinkt. Durchschnittlich bleiben
die Bewohnenden etwa zwei Jahre in
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monbijou bern. Es kommt oft vor, dass die
InteressentInnen vor dem Eintritt eine
kiirzere Aufenthaltsdauer anstreben. Die
Erfahrung zeigt, dass es in der Regel ldn-
ger dauert, bis sie ihre Ziele erreichen,
insbesondere da sich diese wihrend des
Aufenthaltes auch immer wieder dndern
konnen.

Zwischenschritte auf dem Weg zur
Selbststandigkeit

Die externen Wohnplitze kénnen die
Bewohnenden als Zwischenschritt nut-
zen, um in einem weniger engen Setting
das selbstédndige Wohnen auszuprobie-
ren. Diese Uberginge werden mit dem
Ziel begleitet, den Bewohnenden mehr
Verantwortung zu geben. Dazu gehort,
dass sie die Medikamente in Eigen-
verantwortung verwalten, selbstindig
einkaufen und kochen, Nachbarschafts-
kontakte pflegen oder in einem offe-
neren Rahmen mit weniger Kontrollen
abstinent leben.

Kommt der Wunsch nach einer
eigenen Wohnung, wird, wo nétig,
Unterstiitzung angeboten: Die Bezugs-
person begleitet die Bewohnerin oder
den Bewohner zu Wohnungsbesichti-
gungen, unterstiitzt beim Ausfiillen der
Bewerbungsformulare oder bestitigt
den zukiinftigen Vermietern schriftlich,
dass die Person die Wohnkosten jeweils
piinktlich bezahlt hat.

Die Erfahrung zeigt, dass die Woh-
nungssuche viel Geduld und Hartni-
ckigkeit von den KlientInnen braucht.
Gerade wenn der Wunsch besteht, in
der Stadt Bern oder der Agglomeration
zu bleiben, wo ein soziales Netz und der
Kontakt zu allfdllig involvierten Fach-
stellen bestehen, ist die Erniichterung
oftmals gross. Denn die Mieten bewegen
sich hdufig iiber den Richtlinien von So-
zialhilfe oder Ergidnzungsleistungen und
mogliche Altlasten auf dem Betreibungs-
registerauszug erschweren die Suche
zusitzlich. Es scheint zudem willkiirlich,
worauf die Verwaltungen bei der Vergabe
von Wohnraum achten. Bei manchen An-
bietenden kann Transparenz iiber Sozial-
hilfeabhéngigkeit oder Beistandschaft
zutréglich sein. Andernorts sind solche
Hinweise auf dem Formular der Grund
dafiir, dass die Bewerbung von Anfang an
abgelehnt wird. Nicht selten kommt es
vor, dass die Bewerbenden nicht einmal



eine Antwort der Verwaltung erhalten.

Trotzdem gibt es gliicklicherweise
immer wieder Erfolgsgeschichten und
ein Wechsel in eine eigene Wohnung
kann erfolgen. Es besteht die Mdglich-
keit, nach Austritt eine Nachbetreuung
in Anspruch zu nehmen. Bereits vor dem
Austritt wird gepriift, ob dies sinnvoll
ist.

monbijou+: Begleitungin der
eigenen Wohnung

Seit kurzem wird mit dem Angebot
monbijou+ auch ambulante Begleitung in
der eigenen Wohnung angeboten, ohne
vorhergehenden Aufenthalt in monbi-
jou bern. Bei den KlientInnen handelt

es sich auch hier um Erwachsene mit
psychischen oder suchtspezifischen Pro-
blematiken. Das iibergeordnete Ziel ist,
dass die Betreffenden in ihrer Wohnung
bleiben kénnen.

Das Angebot entstand Anfang 2017
und griindet auf den Erkenntnissen, dass
der Bedarf nach ambulanten Angeboten
in den letzten Jahren stetig gestiegen
ist und dies auch der politischen Stoss-
richtung «ambulant vor stationdr» ent-
spricht. Mit der Uberzeugung, dass mon-
bijou bern das dafiir notwendige fachliche
Know-how mitbringt, wurde mit ersten
moglichen zuweisenden Stellen Kontakt
aufgenommen. Das Echo war sehr gut
und der Start gelang mit einer Beglei-
tung, welche nach zwei Jahren als erfolg-
reich bewertet werden kann. Die Klientin
konnte bisher in ihrer Wohnung bleiben
und von einer erwachsenenschutzrecht-
lichen Massnahme konnte abgesehen
werden. Das Angebot ist mittlerweile
der Projektphase entwachsen und seit
Anfang 2019 werden separate Stellen-
prozente fiir die Arbeit in monbijou+ ein-
gesetzt. Das Ziel ist eine kostendeckende
separate Betriebsrechnung im Jahr 2019
und ein Ausbau des Angebotes.

Um eine sinnvolle Begleitung an-
bieten zu konnen, wird im Vorfeld eine
sorgfiltige Abkldrung mit den Klien-
tInnen und involvierten Fachstellen
durchgefiihrt. Mogliche Themen, welche
Schwierigkeiten verursachen, sind viel-
fdltig und so ist auch jede Begleitung
wieder anders und bietet neue Heraus-
forderungen. Im Anschluss wird ein aus-
fithrlicher Bericht erstellt und weitere
Massnahmen werden empfohlen. Eine
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kurz- oder ldngerfristige Begleitung kann
neben dem Erhalt des Wohnraums auch
weitere Ziele beinhalten, wie die Ent-
lastung des Familiensystems, die Einhal-
tung einer Tagesstruktur, kontrollierter
Konsum oder die Vernetzung mit Bera-
tungsstellen.

Begleitetes Wohnen in der Stadt
und Verankerung im Quartier
InteressentInnen nennen oft die zent-
rale Lage der Institution mitten in der
Stadt Bern als Grund, weshalb sie sich
fiir einen Wohnplatz bewerben. Tatsédch-
lich erleichtert die Lage den Bewohnen-
den die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben. Die stddtische Infrastruktur
bietet viel, die Wege zu Freizeitaktivi-
titen und Erholungsrdumen sind kurz.
Gleichzeitig sind Behorden, Arztinnen,
Beratungsstellen und weitere Fachstel-
len in ndchster Néhe.

Schwierig ist die stddtische Lage fiir
Menschen mit sozialen Angsten oder mit
einer Suchtgeschichte in der Stadt Bern.
Das Problem der Nihe zum bekannten
Milieu darf nicht vernachldssigt werden,
da das Risiko fiir Riickfille grosser ist.

In den letzten Jahren wurde die Ver-
netzung im Quartier vermehrt angestos-
sen. Neben dem Austausch mit anderen
Fachstellen und Institutionen sind die
Ziele der Quartiervernetzung haupt-
sdchlich der Kontakt zur Nachbarschaft
und die bessere Integration der Bewoh-
nenden in die Quartierstrukturen. Eine
Schwierigkeit diesbeziiglich ist jedoch
die teilweise kurze Aufenthaltsdauer. Die
betreffenden Bewohnenden sind eher auf
die gesamte Stadt als Lebensraum ausge-
richtet, als auf das spezifische Quartier.
Es sind eher die langjdhrigen Bewohnen-
den, welche Interesse am Quartierleben
zeigen.

Reflexion des Angebotes aufgrund
komplexer werdender
Handlungsfelder

Die Komplexitdt der Krankheitsbilder
ist in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen und die Zielgruppe hat sich ge-
dndert. Den «klassischen Alkoholiker»
gibt es nicht mehr. Wir beobachten
eine hdufigere Diagnostizierung von
Personlichkeitsstérungen, oftmals mit
gleichzeitiger Polytoxikomanie. Diese
Verdnderungen erfordern von einer
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Institution wie monbijou bern einerseits
mehr Flexibilitit, andererseits eine
stetige Auseinandersetzung mit dem
institutionellen Konzept und den darin
verankerten Werten.

Als Beispiel kann hier das Thema On-
line- und Mediensucht genannt werden,
bei welchem wir eine deutliche Zunahme
bei unserer Zielgruppe und entsprechen-
den Handlungsbedarf festgestellt haben.
Als Folge davon zogen wir ExpertInnen
der UPK Basel bei, welche uns eine in-
terne Weiterbildung anboten. Daraus
entstand eine «Arbeitsgruppe Online»
aus drei Teammitgliedern, welche nun
diverse Workshops fiir die Bewohnenden
zum Thema «Medien und Onlinesucht»
anbietet. Ausserdem erhdlt die Proble-
matik auch in den Aufnahmeprozessen
und wihrend des Aufenthaltes mehr Auf-
merksamkeit. Die Betroffenen kénnen
besser unterstiitzt werden, denn mit der
Online- und Mediensucht verbundene
Wohnthemen wie Vereinsamung oder
Vernachldssigung kénnen besser verstan-
den und aufgegriffen werden.

Ganzheitliche Betrachtung und
spezifische Unterstiitzung
Wir merken, dass der bereits vor Jahren
erfolgte Wechsel von klar abgegrenzten
Krankheitsbildern zu mehr Doppeldiag-
nosen in der Fachwelt erst jetzt langsam
aufgegriffen wird. Wir beobachten, dass
das Thema Sucht in den allgemeinen
Abteilungen der psychiatrischen Klini-
ken wenig bis gar keine Aufmerksamkeit
erhilt. Einer Gesundung des Einzelnen
ist dies nicht zutréglich, im Gegenteil.
Die Erfahrung zeigt, dass das Ausblen-
den oder gar Tabuisieren eines Teils des
krankhaften Verhaltens im Verlauf des
begleiteten Wohnens zu weiteren Krisen
und Riickfillen fithren kann: Der sog.
Drehtiireffekt kommt zum Tragen.
Diese Tabuisierung ist nach wie vor
auch in der Gesellschaft von Wichtigkeit;
es wird eher akzeptiert, dass man an
einer Depression leidet als an einer Al-
koholabhingigkeit. Angesagt wiren Sen-
sibilisierung und die Entstigmatisierung
psychisch- und suchtkranker Menschen.
Unsere Erfahrung ist, dass in der
Begleitung der Betroffenen mit einer
kombinierten psychischen und suchtspe-
zifischen Erkrankung die Huhn-oder-Ei-
Frage im Prinzip keine Rolle spielt.



Unser Anspruch ist ein ganzheitli-
cher Ansatz, in welchem die Diagnosen
weniger gewichtet werden. Wichtiger
sind die oftmals destruktiven Verhal-
tensmuster, welche die KlientInnen
zeigen. Es geht darum, sie im Erlernen
von neuen, konstruktiveren Mustern zu
unterstiitzen. Wenn eine Person bspw.
immer wieder massive Alkoholriickfille
hat, dann geht es als Erstes darum zu
schauen, welche Funktion diese haben.
Wird in der Reflexion mit der Person
klar, dass das Alkoholtrinken zur Losung
von Anspannung dient, werden gemein-
sam neue Strategien gesucht und einge-
iibt. Dies ist eine Arbeit, welche Geduld,
Zeit und Hartnidckigkeit braucht, von
beiden Seiten. Nicht zu unterschétzen
ist dabei auch der fachliche Austausch
und die aktive Kommunikation mit in-
volvierten Stellen wie Sozialdienst, The-
rapeutInnen oder Arbeitgebenden.

Ausblick: Perspektiven in einem
geforderten Umfeld

Die Tendenz in Politik und Gesellschaft
weist aktuell auf weniger Offenheit fiir
Menschen mit einer gesundheitlichen

Einschrdnkung wie Sucht hin. Steuer-
gelder fiir gesundheitlich eingeschrinkte
Menschen in Form von Renten oder
Sozialhilfe werden zunehmend miss-
trauischer und zdgerlicher vergeben,
wihrend andererseits zum Beispiel tie-
fere Steuern fiir Unternehmen gefordert
werden.

Erfolgte und geplante Sparmassnah-
men im Sozial- und Gesundheitsbereich
lassen Institutionen wie monbijou bern
zweifeln, ob es die Angebote in einigen
Jahren in der jetzigen Form noch geben
kann. Es ist uns klar, dass auch die An-
bietenden die Verantwortung tragen,
ihre Angebote stetig zu reflektieren und
in unternehmerischem Sinne mit den
staatlichen Geldern sorgfiltig zu haus-
halten. Diese Verantwortung sind wir
bereit zu tragen, dies geht jedoch nur,
wenn wir als gleichberechtigte Zusam-
menarbeitspartner wahrgenommen wer-
den. Aus fachlicher Sicht ist klar, dass
die Leistungseinbussen durch Sparmass-
nahmen langfristige Folgen fiir die ge-
samte Gesellschaft haben werden. Wenn
die Solidaritdt in der Gesellschaft immer
mehr abnimmt und beeintréchtigte Men-
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schen mehr und mehr ausgeschlossen
werden, bestehen weniger Chancen auf
eine Gesundung der Einzelnen, was wie-
derum eine Integration erschwert. Folge-
kosten und gesellschaftliche Spannungen
sind die Folge.

Unseres Erachtens muss es spezi-
fische Wohnangebote fiir Menschen
mit einer Suchtproblematik oder einer
psychischen Erkrankung geben. Diese
miissen von guter Qualitdt sein, damit
das Ziel erreicht werden kann, dass die
Betroffenen den Weg zuriick in die Selb-
stindigkeit finden. Damit dieser Schritt
gelingt, miissen auch wohnpolitische
Liicken geschlossen werden, bspw. mehr
bezahlbarer Wohnraum fiir Menschen in
prekdren Lebenslagen.




	Zwischenschritte zur Selbständigkeit : begleitetes Wohnen in der Stadt

